
Anlage 1 

  

Strafbestimmungen 
 
Strafbestimmungen des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern e. V. (TTVWH) und des Tischtennisbezirks Heilbronn 
 

§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

1 Vorkommnisse bei Mannschafts- und Pokalspielen, 
Einzelmeisterschaften, Turnieren und anderen  
Veranstaltungen 

     

1.1 Zurückziehen/Streichen einer Mannschaft      

 a) nach der Mannschaftsmeldung  -,--  30,--  -,--  55,--  

 b) ab Klasseneinteilung bis Abgabe 
Mannschaftsaufstellung 

 -,--  40,--  55,--  *)  80,-- *) ab dem Bezirkstag 
ist die Klassen-
einteilung verbindlich 

 c) vom 10. Tag nach dem Jugendbezirkstag bis zum 
Rundenbeginn (1.Spieltag) 

 20,-- *)    *) individuelle 
Regelung des Jugend-
bezirksausschusses 

 d) während der Spielrunde  30,--  50,--  80,-- 130,-- zusätzlich Abstieg der 
Mannschaft 

1.2 Nichteinholung von erforderlichen Genehmigungen      
 a) Genehmigungen, die sich auf das Spielgeschehen 

auswirken (z. B. Größe der Sporthalle, mangelhafte 
Beleuchtung, fehlende Umrandungen oder Zählgeräte) 

 40,--  40,--  40,--  40,--  

 b) Andere Genehmigungen (z. B. Werbeaufdruck)  20,--  35,--  20,--  35,--  
 c) Genehmigung für Mannschaftsturniere   25,--  50,--  50,--  75,--  
 d) Genehmigung für Einzelturniere/Meisterschaften     40,--  75,--  75,-- 105,--  
1.3 Spielverlegung  o h n e  Genehmigung      
 a.) Vorverlegung über den erlaubten Zeitraum von            

2 Wochen hinaus 
 *) individuelle Regelung des Jugendbezirksausschusses 

 -,--  *)  20,--  35,--  45,-- Geldstrafe für beide 
Mannschaften 

 b) Nachverlegung 
 
 

 15,--  30,--  45,--  55,-- Geldstrafe für beide 
Mannschaften und  
Spielverlust für die 
Heimmannschaft 
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§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

1.4 Nichtantreten zu Pflichtspielen erstes Mal zweites Mal drittes Mal * +) +)  siehe Spalten 1-3 

 Bezirksspielklassen JUGEND  15,-- **  20,--**  30,--   **     ***  + Spielverlust 
 Verbandsspielklassen JUGEND  25,--  35,--  50,--  + Spielverlust 
 Kreisklassen AKTIVE  30,--  45,--  *)  80,--  + Spielverlust 
 Kreisliga und Bezirksklassen AKTIVE  45,--  55,--  *)  80,--   + Spielverlust 
 Bezirksliga und Landesliga AKTIVE  55,--  80,-- 130,--  + Spielverlust 
 Verbandsklasse und Verbandsliga AKTIVE 105,-- 155,-- 185,--  + Spielverlust 
 * Der Ausschluss zieht den Abstieg gemäß 

WO/AB D 19.1.3 nach sich. 
** Nur bei absolut unentschuldigtem Fehlen. 
***Streichung der Mannschaft 

  siehe WO/AB  
D 19 ff in 
Verbindung mit 
1.1. der Straf-
bestimmungen 

  

 *)  Wird der Gegner und Klassenspielleiter vorher nicht 
verständigt, erfolgt ein Zuschlag in Höhe von EURO 30,-- 
auf die obigen Strafsätze. Zusätzlich ist WO/AB D 35.1 - 
35.6 zu beachten. 

     

1.5 Unvollständiges Antreten einer Mannschaft:  Je Spieler *))  *)))   
  a) erstes Mal    -,--   +)  10,--   -,--  *)  20,--  
  b) zweites Mal    --,--  +)  15,--  20,--  30,--  
  c) drittes Mal   15,--  20,--  30,--  40,--  
 *) Tritt eine 6er-Mannschaft zum ersten Mal nur in der 

Mindeststärke (4 Spieler) an,  p a u s c h a l  …. 
   20,-- *)  +) individuelle 

Regelung des Jugend-
bezirksausschusses 

 *))  Bei der Jugend erfolgt die Strafe pro Mannschaft,  
*))) Bei den Aktiven erfolgt die Strafe  j e  Spieler 

     

1.6 Spielen in falscher Aufstellung      
 a) Innerhalb des Paarkreuzes (Einzel)  10,--  15,--  25,--  30,--  
 b) paarkreuzübergreifend (Einzel) 

c) falsche Doppelaufstellung 
 15,--  
 15,-- 

 20,-- 
 20,-- 

 35,-- 
 35,-- 

 55,-- 
 55,-- 

+ Spielverlust 
+ Spielverlust 
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§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

1.7 Manipulation von Spielberichten      
 a) erstes Mal  80,--  80,--  80,--  80,-- + Spielverlust für 

   beide Mannschaften 
 b) zweites Mal  *) 130,-- 130,-- 130,-- 130,-- + Spielverlust für 

   beide Mannschaften 
 c) drittes Mal  *) 180,-- 180,-- 180,-- 180,-- + Spielverlust für 

   beide Mannschaften 
 *) Im Wiederholungsfall:  

Zusätzliche Sperre der verantwortlichen 
Personen bis zu 12 Monaten 

     

1.8 Mitwirken nicht spielberechtigter Spieler      
 a) bei Verwendung eines unzulässigen 

Tischtennisschlägers 
    Spielverlust des   

Spielers                            
 b) bei Einsatz ohne Spielberechtigung  30,--  45,--  30,--  45,-- + Spielverlust der 

   Mannschaft 
 c) Gleichzeitiges Spielen in zwei Mannschaften  30,--  45,--  30,--  45,-- + Spielverlust der spä- 

   ter beginnenden  
   Mannschaft                              

1.8.1 Fehlende Legitimation bei Meisterschaften / Einzel-     
turnieren nach Aufforderung 

    Streichung des 
Spielers 

1.8.2 Verwendung eines unzulässigen Tischtennisschlägers 
bei Meisterschaften / Einzelturnieren nach Aufforderung 

    Streichung des 
Spielers 

1.9 Spielabbrüche      
 Geldstrafe in allen Spielklassen bis 155,-- bis 155,-- bis 155,-- bis 155,-- + Spielverlust 
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§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

1.10 Andere Verstöße gegen die WO des DTTB, die 
AB des TTVWH oder die BO des TT-Bezirks 
Heilbronn  
Bei groben Verstößen: Neben der Geldstrafe auch eine 
Sperre des / der Verantwortlichen bis zu acht 
Pflichtspielen. 

25,-- bis 130,--  25,-- bis 130,-- 25,-- bis 130,-- 25,-- bis 130,--  

1.11 Verstöße von Turnierveranstaltern oder Turnierleitungen 
– auch bei Meisterschaften 

      

 a) Überschreiten des zulässigen Turnierendes um mehr 
als 2 Stunden 

 55,--  55,--  55,--  55,--  

 b) Werden willkürlich Änderungen der Auslosung ohne 
Einbeziehung des OSR vorgenommen 

 80,--  80,--  80,--  80,--  

 Sonstige Verstöße: Geldstrafe  25,-- bis 210,-- 25,-- bis 210,-- 25,-- bis 210,-- 25,-- bis 210,--  
 In schweren Fällen und in 

Wiederholungsfällen: 
      

 Neben der Geldstrafe auch ein Turnierverbot 
(Meisterschaften) bis zu 3 Jahren. 

     

1.12 Verstöße gegen Turnierbestimmungen      
 a) als Spieler: Geldstrafe  15,-- bis 45,-- 15,-- bis 45,-- 15,-- bis 45,-- 15,-- bis 45,-- + Streichung 
 b) als Schiedsrichter: Geldstrafe  15,-- bis 30,-- 15,-- bis 30,-- 15,-- bis 30,-- 15,-- bis 30,--  
2. Spielberechtigung      
2.1 Erwirken einer Spielberechtigung durch wissentlich 

falsche Angaben: Geldstrafe  
50,-- bis 210,-- 50,-- bis 210,-- 50,-- bis 210,-- 50,-- bis 210,-- + Sperre bis zu 

   12 Monaten 
3 Unsportliches und schädigendes Verhalten      
3.1 Unsportliches Verhalten von Spielern, Schiedsrichtern 

und anderen Personen, Beleidigung, Bedrohung oder 
Tätlichkeit bei Meisterschaften, Turnieren, Mannschafts-
spielen oder anderen Veranstaltungen  
 
Geldstrafe: 

Entscheidung 
liegt beim 
Bezirks-
jugendwart 
 
25,-- bis 105,-- 

 Entscheidung 
liegt beim 
Bezirks-
vorsitzenden 
 
25,-- bis 105,-- 

  
 
in schweren Fällen 
neben Geldstrafe auch 
eine Sperre von bis zu 
12 Monaten 
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§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

3.2 Verstöße gegen die Satzung des Verbandes,  die         
Bezirksordnung des TT-Bezirks Heilbronn,  die WO des 
DTTB, AB des TTVWH, Schädigung des Ansehens oder 
der Interessen des  Verbandes oder des TT-Bezirks 
Heilbronn: Geldstrafe. 

25,-- bis 105,-- 25,-- bis 105,-- 25,-- bis 105,-- 25,-- bis 105,-- In schweren Fällen 
zusätzlich zur Geld- 
strafe Sperre von bis 
zu 12 Monaten oder 
Ausschluss aus dem 
Verband durch das 
Verbandspräsidium. 

4 Ordnungswidrigkeiten      
4.1 Nichteinhaltung von Fristen und Terminen:      
 a)Termine mit Folgewirkungen (z.B.  Rahmenterminplan)  30,--  40,--  30,--  40,--  
 b) nicht rechtzeitige Meldung von Einzelspielergebnissen 

(   *)   ab dem 2. Male pro Halbrunde ), Stellungnahmen, 
Meldungen und Mannschaftsspielergebnismeldungen 
beim ersten Mal 

 15,-- *)  20,--  15,--  20,--  

 je Wiederholung zzgl. 5,-- zzgl. 5,-- zzgl. 5,-- zzgl. 5,--  
4.2 Fehlen der Spielberechtigungsliste oder  

Mannschaftsaufstellung bei Mannschaftsspielen.  
Geldstrafe jeweils pro Mannschaft: 

 15,--  15,--  15,--  15,--  

4.3 Antreten in unvorschriftsmäßiger Sportkleidung      
 a) bei Mannschaftsspielen Geldstrafe von pro Spiel je Spieler je Spieler je Spieler  
     erstes Mal   10,--   *)  10,--  -  30,--  
     zweites Mal 

*) individuelle Regelung des Jugendbezirksausschusses 
 10,--   *)  15,--  30,--  45,--  

     je Wiederholung  10,--  20,--  35,--  55,--  
 b) bei Turnieren und Meisterschaften      
     nach Aufforderung     Streichung des 

Spielers 
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§ Kurzbezeichnung Bereich    Bemerkungen 

  Bezirks- Verbands- Bezirks- Verbands  

  spielklasse spielklasse spielklasse spielklasse  

  Jugend Jugend Aktive/Senioren Aktive/Senioren  

4.4.1 Komplettes unentschuldigtes Fehlen eines Vereins bei 
Ranglistenturnieren 
 
Unentschuldigtes Fehlen eines Spielers / einer Spielerin 
bei Ranglistenturnieren 
 
*) zzgl. dem Startgeld 

 10,--  *)  **)   -,--  *) 
 
 
 10,--  *) 

 **) individuelle 
Regelung des Jugend-
bezirksausschusses 

4.4.2 Andere Ordnungswidrigkeiten: Geldstrafe 15,-- bis 105,-- 15,-- bis 105,-- 15,-- bis 105,-- 15,-- bis 105,--  
4.5 Fernbleiben bei Verbands- und Bezirksveranstaltungen      
 a) Fehlen am Bezirkstag: Geldstrafe     105,00   
 b) Fehlen am Bezirksjugendtag von Vereinen mit 

Jugendmannschaften: Geldstrafe  
105,00     

 c) Fehlender Delegierter beim Verbandstag: Geldstrafe   105,00   
5 Versäumnisse bei Mitgliedermeldungen      
5.1 Nichtabgabe der Bestandserhebungsmeldung- Abschnitt 

B, Sportart "Tischtennis" an den WLSB mit Kopie an 
die Geschäftsstelle des TTVWH nach erfolgter 
Erinnerung durch die Geschäftsstelle: Geldstrafe von 
EURO 30,-- zzgl. je fehlendes Mitglied EURO 5,-- 

     

5.2 Zu niedrige Mitgliedszahl in der Bestandserhebung Ab-   
schnitt B für die Sportart "Tischtennis" nach erfolgter 
Aufforderung zur Korrektur durch die Geschäftsstelle: 
Geldstrafe von EURO 30,-- zzgl. je fehlendes Mitglied   
EURO 5,-- 

     

 
 
 
 
 


